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356. Bundesgesetz: Änderung des Einführungsgesetzes zu den Verwaltungsverfahrensgesetzen
(NR: GP XVII RV 1088 AB 1349 S. 145. BR: AB 3888 S. 531.)

357. Bundesgesetz: Änderung des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes, des Auskunftspflichtge-
setzes und des Zustellgesetzes
(NR: GP XVII RV 1089 AB 1350 S. 145. BR: AB 3889 S. 531.)

358. Bundesgesetz: Änderung des Verwaltungsstrafgesetzes
(NR: GP XVII RV 1090 AB 1351 S. 145. BR: AB 3890 S. 531.)

359. Bundesgesetz: Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes
(NR: GP XVII RV 1091 AB 1352 S. 145. BR: 3879 AB 3891 S. 531.)

356. Bundesgesetz vom 6. Juni 1990, mit dem
das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsver-

fahrensgesetzen geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Einführungsgesetz zu den Verwaltungsver-
fahrensgesetzen, BGBl. Nr. 172/1950, zuletzt geän-
dert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 617/1987,
wird wie folgt geändert:

1. In Art. II Abs. 2 lit. A wird folgende Z 1 a
eingefügt:

„1 a. der unabhängigen Verwaltungssenate in
den Ländern;"

2. Art. II Abs. 2 Z 31 lautet:

„31. der Arbeitsinspektorate und des Verkehrs-
Arbeitsinspektorates ;"

Artikel II

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1991 in
Kraft.

Waldheim

Vranitzky

357. Bundesgesetz vom 6. Juni 1990, mit dem
das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz,
das Auskunftspflichtgesetz und das Zustellge-

setz geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz,
BGBl. Nr. 172/1950, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 136/1983, wird wie folgt
geändert:

1. Dem § 10 Abs. 1 wird folgender Satz ange-
fügt:

„Schreitet ein Rechtsanwalt oder Notar ein, so
ersetzt die Berufung auf die ihm erteilte Vollmacht
deren urkundlichen Nachweis."

2. § 13 lautet:

„§ 13. (1) Anträge, Gesuche, Anzeigen,
Beschwerden und sonstige Mitteilungen können,
sofern in den Verwaltungsvorschriften nicht ande-
res bestimmt ist, bei der Behörde schriftlich oder,
soweit es der Natur der Sache nach tunlich
erscheint, mündlich oder telephonisch eingebracht
werden. Schriftliche Anbringen können nach Maß-
gabe der zur Verfügung stehenden technischen
Mittel auch telegraphisch, fernschriftlich, im Wege
automationsunterstützter Datenübertragung oder
in jeder anderen technisch möglichen Weise einge-
bracht werden.
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(2) Rechtsmittel und Anbringen, die an eine Frist
gebunden sind oder durch die der Lauf einer Frist
bestimmt wird, sind schriftlich einzubringen.

(3) Formgebrechen schriftlicher Anbringen
ermächtigen die Behörde nicht zur Zurückweisung.
Die Behörde hat vielmehr dem Einschreiter die
Behebung der Formgebrechen mit der Wirkung
aufzutragen, daß das Anbringen nach fruchtlosem
Ablauf einer gleichzeitig zu bestimmenden, ange-
messenen Frist zurückgewiesen wird. Wird das
Formgebrechen rechtzeitig behoben, so gilt das
Anbringen als ursprünglich richtig eingebracht.

(4) Weist ein schriftliches Anbringen keine eigen-
händige und urschriftliche Unterschrift auf, so
kann die Behörde, wenn sie Zweifel darüber hat, ob
das Anbringen von der darin genannten Person
stammt, eine Bestätigung durch ein schriftliches
Anbringen mit eigenhändiger und urschriftlicher
Unterschrift auftragen, und zwar mit der Wirkung,
daß das Anbringen nach fruchtlosem Ablauf einer
gleichzeitig zu bestimmenden, angemessenen Frist
nicht mehr behandelt wird. Mit gleicher Wirkung
kann auch die schriftliche Bestätigung eines münd-
lichen Anbringens aufgetragen werden.

(5) Zur Entgegennahme mündlicher Anbringen
ist die Behörde, außer bei Gefahr im Verzuge, nur
während der für den Parteienverkehr bestimmten
Zeit, zur Entgegennahme schriftlicher Eingaben
nur während der Amtsstunden verpflichtet. Die
Amtsstunden und die für den Parteienverkehr
bestimmte Zeit sind bei der Behörde durch
Anschlag kundzumachen.

(6) Die Behörde ist nicht verpflichtet, Anbringen,
die sich auf keine bestimmte Angelegenheit bezie-
hen, in Verhandlung zu nehmen."

3. § 17 Abs. 3 lautet:

„(3) Von der Akteneinsicht sind Aktenbestand-
teile ausgenommen, insoweit deren Einsichtnahme
eine Schädigung berechtigter Interessen einer Par-
tei oder dritter Personen oder eine Gefährdung der
Aufgaben der Behörde herbeiführen oder den
Zweck des Verfahrens beeinträchtigen würde."

4. § 18 Abs. 2 bis 4 lauten:

„(2) Die Genehmigung einer Erledigung erfolgt
durch die Unterschrift des Genehmigenden. Davon
kann jedoch abgesehen werden, wenn sichergestellt
ist, daß derjenige, der die Genehmigung erteilt hat,
auf andere Weise festgestellt werden kann.

(3) Eine schriftliche Ausfertigung der Erledigung
ist jedenfalls auszufolgen oder zuzustellen, wenn
dies in den Verwaltungsvorschriften ausdrücklich
angeordnet ist oder von der Partei verlangt wird.
An Stelle einer schriftlichen Ausfertigung kann der
Inhalt der Erledigung auch telegraphisch oder fern-
schriftlich mitgeteilt werden. Darüber hinaus kann
die Mitteilung des Inhalts von Erledigungen durch

Verordnung auch im Wege automationsunterstütz-
ter Datenübertragung oder in jeder anderen tech-
nisch möglichen Weise vorgesehen werden. In der
Verordnung sind technische oder organisatorische
Maßnahmen festzulegen, die gewährleisten, daß
die Mitteilung in einer dem Stand der Technik ent-
sprechenden sicheren und nachprüfbaren Weise
erfolgt und den Erfordernissen des Datenschutzes
genügt. Die Mitteilung des Inhalts von Erledigun-
gen in der in der Verordnung festgesetzten Weise
ist überdies nur zulässig, wenn ihr der Empfänger
für das Verfahren, in dem die Erledigung ergeht,
ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat; sie hat
an das vom Empfänger bekanntgegebene Emp-
fangsgerät zu erfolgen; mit der Zustimmung über-
nimmt der Empfänger auch die Verantwortung für
die Datensicherheit des mitgeteilen Inhalts der
Erledigung im Sinne des Datenschutzgesetzes.

(4) Alle schriftlichen Ausfertigungen müssen die
Bezeichnung der Behörde enthalten sowie mit
Datum und mit der unter leserlicher Beifügung des
Namens abgegebenen Unterschrift dessen versehen
sein, der die Erledigung genehmigt hat. An die
Stelle der Unterschrift des Genehmigenden kann
die Beglaubigung der Kanzlei treten, daß die Aus-
fertigung mit der Erledigung des betreffenden
Geschäftsstückes übereinstimmt und das Geschäfts-
stück die eigenhändig beigesetzte Genehmigung
aufweist. Das Nähere wird durch Verordnung
geregelt. Bei Mitteilungen gemäß Abs. 3 zweiter
und dritter Satz und bei Ausfertigungen, die mittels
automationsunterstützter Datenverarbeitung
erstellt werden, genügt die Beisetzung des Namens
des Genehmigenden; eine Beglaubigung durch die
Kanzlei ist nicht erforderlich. Bei vervielfältigten
Ausfertigungen oder in Fällen, in denen der Inhalt
einer Erledigung in einer solchen technischen
Weise mitgeteilt wird, die eine genaue Wiedergabe
des Originals ermöglicht, ist die Unterschrift oder
deren Beglaubigung auf der zu vervielfältigenden
Ausfertigung oder auf dem Original anzubringen."

5. § 19 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Behörde ist berechtigt, Personen, die in
ihrem Amtsbereich ihren Aufenthalt (Sitz) haben
und deren Erscheinen nötig ist, vorzuladen. Im
Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssena-
ten sind auch Ladungen von Personen, die ihren
Aufenthalt (Sitz) außerhalb des Amtsbereiches des
unabhängigen Verwaltungssenates haben, zuläs-
sig."

6. § 33 Abs. 2 lautet:

„(2) Fällt das Ende einer Frist auf einen Samstag,
Sonntag, gesetzlichen Feiertag oder den Karfreitag,
so ist der nächste Werktag letzter Tag der Frist."

7. §34 Abs. 2 lautet:

„(2) Personen, die die Amtshandlung stören oder
durch ungeziemendes Benehmen den Anstand ver-
letzen, sind zu ermahnen; bleibt die Ermahnung
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erfolglos, so kann ihnen nach vorausgegangener
Androhung das Wort entzogen, ihre Entfernung
verfügt und ihnen die Bestellung eines Bevollmäch-
tigten aufgetragen werden oder gegen sie eine Ord-
nungsstrafe bis 1 000 S verhängt werden."

8. Im § 34 Abs. 4 entfällt der erste Satz.

9. Im § 35 entfallen die Worte „und im Falle der
Uneinbringlichkeit Haft bis zu drei Tagen".

10. § 41 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Anberaumung einer mündlichen Ver-
handlung hat durch persönliche Verständigung der
bekannten Beteiligten zu erfolgen und wird nach
Bedarf überdies noch durch Anschlag in der
Gemeinde oder durch Verlautbarung in der für
amtliche Kundmachungen der Behörde bestimmten
Zeitung bekanntgemacht."

11. §42 Abs. 1 lautet:

„(1) Wurde eine mündliche Verhandlung durch
Anschlag in der Gemeinde oder auch durch Ver-
lautbarung in der für amtliche Kundmachungen
der Behörde bestimmten Zeitung bekanntgemacht,
so hat dies zur Folge, daß Einwendungen, die nicht
spätestens am Tage vor Beginn der Verhandlung
bei der Behörde oder während der Verhandlung
vorgebracht wurden, keine Berücksichtigung fin-
den und angenommen wird, daß die Beteiligten
dem Parteiantrag, dem Vorhaben oder der Maß-
nahme, die den Gegenstand der Verhandlung bil-
den, zustimmen."

12. § 47 lautet:

„Die Beweiskraft von öffentlichen und Privatur-
kunden ist von der Behörde nach den Vorschriften
der §§ 292 bis 294, 296, 310 und 311 ZPO zu beur-
teilen."

13. Nach § 51 wird folgender § 51 a eingefügt:

„§ 51 a. (1) Zeugen und Beteiligte, die im Ver-
fahren vor den unabhängigen Verwaltungssenaten
vernommen werden, haben Anspruch auf Gebühren
unter den gleichen Voraussetzungen und im glei-
chen Ausmaß wie Zeugen im gerichtlichen Verfah-
ren. Umfang und Höhe dieser Gebühren sind von
dem unabhängigen Verwaltungssenat, der den Zeu-
gen oder Beteiligten vernommen hat, festzusetzen.
Im Verfahren vor einer Kammer obliegt dies dem
Vorsitzenden. Die Auszahlung der Gebühren ist
kostenfrei.

(2) Der Anspruch nach Abs. 1 ist binnen zwei
Wochen nach der Vernehmung vom Zeugen oder
Beteiligten beim zuständigen unabhängigen Ver-
waltungssenat geltend zu machen."

14. § 52 Abs. 2 erster Satz lautet:

„Wenn Amtssachverständige nicht zur Verfü-
gung stehen oder es mit Rücksicht auf die Beson-
derheit des Falles geboten ist, kann die Behörde
aber ausnahmsweise andere geeignete Personen als

Sachverständige heranziehen und, wenn sie nicht
schon für die Erstattung von Gutachten der erfor-
derten Art im allgemeinen beeidet sind, beeiden."

15. §63 Abs. 1 lautet:

„(1) Der Instanzenzug und das Recht zur Ein-
bringung der Berufung und sonstiger Rechtsmittel
(Vorstellung) richtet sich, abgesehen von den in
diesem Gesetz besonders geregelten Fällen, nach
den Verwaltungsvorschriften."

16. § 63 Abs. 5 erster Satz lautet:

„Die Berufung ist von der Partei binnen zwei
Wochen bei der Behörde einzubringen, die den
Bescheid in erster Instanz erlassen hat, oder bei der
Behörde, die über die Berufung zu entscheiden
hat."

17. § 64 a lautet:

„§ 64 a. (1) Die Behörde, die den Bescheid in
erster Instanz erlassen hat, kann auf Grund der
Berufung und allfälliger weiterer Ermittlungen bin-
nen zwei Monaten nach Einbringung einer zulässi-
gen Berufung den von ihr erlassenen Bescheid im
Sinne des Berufungsbegehrens abändern, ergänzen
oder aufheben (Berufungsvorentscheidung).

(2) Die Berufungsvorentscheidung ist jeder Par-
tei zuzustellen. Jede Partei kann binnen zwei
Wochen nach Zustellung der Berufungsvorent-
scheidung den Antrag stellen, daß die Berufung der
Berufungsbehörde zur Entscheidung vorgelegt
wird (Vorlageantrag). In der Berufungsvorentschei-
dung ist auf die Möglichkeit eines solchen Vorlage-
antrages hinzuweisen. Mit dem Einlangen eines
rechtzeitig eingebrachten Vorlageantrages tritt die
Berufungsvorentscheidung außer Kraft. Die Par-
teien sind über das Außerkrafttreten der Berufungs-
vorentscheidung zu verständigen."

18. Nach § 67 wird folgender 2. Abschnitt einge-
fügt:

„2. Abschnitt: Besondere Bestimmungen für das
Verfahren vor den unabhängigen Verwaltungssena-

ten

Zuständigkeit

§ 67 a. (1) Die unabhängigen Verwaltungssenate
entscheiden

1. über Berufungen in Angelegenheiten, die
ihnen durch die Verwaltungsvorschriften
zugewiesen sind, und

2. über Beschwerden von Personen, die behaup-
ten, durch die Ausübung unmittelbarer ver-
waltungsbehördlicher Befehls- und Zwangs-
gewalt in ihren Rechten verletzt zu sein, aus-
genommen in Finanzstrafsachen des Bundes.

(2) Die unabhängigen Verwaltungssenate ent-
scheiden durch Kammern, die aus drei Mitgliedern
bestehen; über Beschwerden nach Abs. 1 Z 2 ent-
scheiden sie durch eines ihrer Mitglieder.
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Parteien im Verfahren über Berufungen

§ 67 b. Parteien des Verfahrens über Berufungen
sind der Berufungswerber, die Parteien des Verwal-
tungsverfahrens und die Behörde, die den ange-
fochtenen Bescheid erlassen hat.

Beschwerden wegen der Ausübung unmittelbarer
verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsge-

walt

§ 67 c. (1) Beschwerden nach § 67 a Abs. 1 Z 2
sind innerhalb von sechs Wochen ab dem Zeit-
punkt, in dem der Beschwerdeführer von der Aus-
übung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher
Befehls- und Zwangsgewalt Kenntnis erlangt hat,
sofern er aber durch sie behindert war, von seinem
Beschwerderecht Gebrauch zu machen, ab dem
Wegfall dieser Behinderung, bei dem unabhängigen
Verwaltungssenat einzubringen, in dessen Sprengel
dieser Verwaltungsakt gesetzt wurde.

(2) Die Beschwerde hat zu enthalten:
1. die Bezeichnung des angefochtenen Verwal-

tungsaktes,
2. soweit dies zumutbar ist, eine Angabe dar-

über, welches Organ den angefochtenen Ver-
waltungsakt gesetzt hat, und welcher Behörde
er zuzurechnen ist (belangte Behörde),

3. den Sachverhalt,
4. die Gründe, auf die sich die Behauptung der

Rechtswidrigkeit stützt,
5. das Begehren, den angefochtenen Verwal-

tungsakt für rechtswidrig zu erklären,
6. die Angaben, die erforderlich sind, um zu

beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig ein-
gebracht ist.

(3) Der angefochtene Verwaltungsakt ist für
rechtswidrig zu erklären, wenn die Beschwerde
nicht zurückzuweisen oder als unbegründet abzu-
weisen ist. Dauert der für rechtswidrig erklärte
Verwaltungsakt noch an, so hat die belangte
Behörde unverzüglich den der Entscheidung ent-
sprechenden Rechtszustand herzustellen.

(4) Partei des Verfahrens ist auch die belangte
Behörde.

Öffentliche mündliche Verhandlung

§ 67 d. (1) Wenn die Berufung (Beschwerde)
nicht zurückzuweisen ist oder nicht bereits aus der
Aktenlage ersichtlich ist, daß der angefochtene
Bescheid aufzuheben oder der angefochtene Ver-
waltungsakt für rechtswidrig zu erklären ist, dann
ist eine öffentliche mündliche Verhandlung anzu-
beraumen. Zu dieser sind die Parteien und die
anderen zu hörenden Personen, insbesondere Zeu-
gen und Sachverständige, zu laden.

(2) Eine Verhandlung kann unterbleiben, wenn
alle Parteien ausdrücklich darauf verzichten. Ein
solcher Verzicht kann bis zum Beginn der Ver-
handlung erfolgen. Trotz des Verzichtes der Par-

teien kann eine Verhandlung durchgeführt werden,
wenn der unabhängige Verwaltungssenat es für
erforderlich erachtet.

§ 67 e. (1) Die Öffentlichkeit darf von der Ver-
handlung nur soweit ausgeschlossen werden, als
dies aus Gründen der Sittlichkeit, der öffentlichen
Ordnung oder der nationalen Sicherheit, der Wah-
rung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen
sowie im Interesse des Schutzes Jugendlicher oder
des Privatlebens einer Partei oder von Zeugen
geboten ist.

(2) Der Ausschluß der Öffentlichkeit erfolgt
durch Verfahrensanordnung entweder von Amts
wegen oder auf Antrag einer Partei oder eines Zeu-
gen.

(3) Unmittelbar nach Verkündung des Beschlus-
ses über den Ausschluß der Öffentlichkeit haben
sich alle Zuhörer zu entfernen, doch können die
Parteien verlangen, daß je drei Personen ihres Ver-
trauens die Teilnahme an der Verhandlung gestat-
tet wird.

(4) Wenn die Öffentlichkeit von. einer Verhand-
lung ausgeschlossen wurde, ist es soweit untersagt,
daraus Umstände weiterzuverbreiten, als dies aus
den in Abs. 1 angeführten Gründen geboten ist.

Unmittelbarkeit des Verfahrens; Entscheidung

§ 67 f. (1) Hat eine Verhandlung stattgefunden,
so kann die Entscheidung nur von jenen Mitglie-
dern des unabhängigen Verwaltungssenates getrof-
fen werden, die an dieser Verhandlung teilgenom-
men haben. Wenn sich die Zusammensetzung der
Kammer geändert hat, ist die Verhandlung zu wie-
derholen.

(2) Die Beratung und die Abstimmung der Kam-
mer des unabhängigen Verwaltungssenates sind
nicht öffentlich.

(3) Der Bescheid und seine wesentliche Begrün-
dung sind auf Grund der Verhandlung, und zwar,
wenn möglich, sogleich nach deren Schluß zu
beschließen und zu verkünden.

Verkündung des Bescheides

§ 67 g. Der Bescheid ist stets öffentlich zu ver-
künden. Überdies ist allen Parteien eine schriftliche
Ausfertigung zuzustellen. Wenn keine mündliche
Verhandlung stattgefunden hat, dann kann von der
öffentlichen Verkündung des Bescheids Abstand
genommen werden, wenn die Einsichtnahme in den
Bescheid jedermann gewährleistet ist."

19. §68 Abs. 3 lautet:

„(3) Andere Bescheide kann in Wahrung des
öffentlichen Wohles die Behörde, die den Bescheid
in letzter Instanz erlassen hat, wenn ein unabhängi-
ger Verwaltungssenat entschieden hat, dieser, oder
die sachlich in Betracht kommende Oberbehörde
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insoweit abändern, als dies zur Beseitigung von das
Leben oder die Gesundheit von Menschen gefähr-
denden Mißständen oder zur Abwehr schwerer
volkswirtschaftlicher Schädigungen notwendig und
unvermeidlich ist. In allen Fällen hat die Behörde
mit möglichster Schonung erworbener Rechte vor-
zugehen."

20. Der bisherige 2. und 3. Abschnitt des IV. Tei-
les werden mit „3." und „4." bezeichnet.

21. §69 Abs. 4 lautet:

„(4) Die Entscheidung über die Wiederaufnahme
steht der Behörde zu, die den Bescheid in letzter
Instanz erlassen hat, wenn jedoch in der betreffen-
den Sache ein unabhängiger Verwaltungssenat ent-
schieden hat, diesem."

22. § 71 Abs. 1 lit. a lautet:

,,a) die Partei glaubhaft macht, daß sie durch ein
unvorhergesehenes oder unabwendbares
Ereignis verhindert war, die Frist einzuhalten
oder zur Verhandlung zu erscheinen und sie
kein Verschulden oder nur ein minderer
Grad des Versehens trifft, oder"

23. §71 Abs. 2 lautet:

„(2) Der Antrag auf Wiedereinsetzung muß bin-
nen zwei Wochen nach Wegfall des Hindernisses
oder nach dem Zeitpunkt, in dem die Partei von
der Zulässigkeit der Berufung Kenntnis erlangt hat,
gestellt werden."

24. § 72 Abs. 4 lautet:

„(4) Gegen die Ablehnung eines Antrages auf
Wiedereinsetzung steht dem Antragsteller das
Recht der Berufung an die im Instanzenzug über-
geordnete Behörde, wenn aber in der Sache eine
Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat
vorgesehen ist, an diesen zu. Gegen die Bewilligung
der Wiedereinsetzung ist kein Rechtsmittel zuläs-
sig"

25. § 73 Abs. 2 und 3 lauten:

„(2) Wird der Bescheid der Partei nicht inner-
halb dieser Frist zugestellt, so geht auf ihren schrift-
lichen Antrag die Zuständigkeit zur Entscheidung
auf die sachlich in Betracht kommende Oberbe-
hörde, wenn aber gegen die ausständige Entschei-
dung die Berufung an den unabhängigen Verwal-
tungssenat vorgesehen ist, auf diesen über. Ein sol-
cher Antrag ist unmittelbar bei der Oberbehörde
(beim unabhängigen Verwaltungssenat) einzubrin-
gen. Der Antrag ist abzuweisen, wenn die Verzöge-
rung nicht ausschließlich auf ein Verschulden der
Behörde zurückzuführen ist.

(3) Für die Oberbehörde (den unabhängigen
Verwaltungssenat) beginnt die im Abs. 1 bezeich-
nete Frist mit dem Tage des Einlangens des Antra-
ges zu laufen."

26. § 73 wird folgender Abs. 4 angefügt:

„(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten auch für das landes-
gesetzliche Abgabenstrafrecht."

27. §76 Abs. 5 lautet:

„(5) Die den Zeugen und Beteiligten sowie den
Sachverständigen und Dolmetschern zustehenden
Gebühren sind — falls hiefür nicht die Beteiligten
des Verfahrens aufzukommen haben — von jenem
Rechtsträger zu tragen, in dessen Namen die
Behörde in der Angelegenheit gehandelt hat."

28. Nach § 79 wird folgender § 79 a samt Über-
schrift eingefügt:

„Kosten bei Beschwerden wegen Ausübung unmit-
telbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und

Zwangsgewalt

§ 79 a. Der Partei, die in Fällen einer Beschwerde
wegen der Ausübung unmittelbarer verwaltungsbe-
hördlicher Befehls- und Zwangsgewalt (§ 67 c)
obsiegt, steht der Ersatz der zur zweckentsprechen-
den Rechtsverfolgung notwendigen Kosten zu."

29. Vor dem § 80 wird weiters folgende Über-
schrift eingefügt:

„VI. Teil: Vollziehung"

Artikel II

Das Auskunftspflichtgesetz, BGBl. Nr. 287/
1987, wird wie folgt geändert:

§ 3 erster Satz lautet:

„Auskünfte sind ohne unnötigen Aufschub, spä-
testens aber binnen acht Wochen nach Einlangen
des Auskunftsbegehrens zu erteilen."

Artikel III

Das Zustellgesetz, BGBl. Nr. 200/1982, wird wie
folgt geändert:

1. Nach § 1 wird folgender § 1 a eingefügt:

„§ 1 a. Wenn die Mitteilung behördlicher Erledi-
gungen telegraphisch, fernschriftlich, im Wege
automationsunterstützter Datenübertragung oder
in einer anderen technisch möglichen Weise an den
Empfänger erfolgt, so gilt dies als Zustellung. Hie-
bei gelten die §§ 6, 7, 8 und 9 sinngemäß sowie die
§§ 24 und 26 Abs. 2. Für telegraphische Übermitt-
lungen gilt überdies § 18 sinngemäß."

2. § 24 lautet:

„§ 24. Ein bereits versandbereites Schriftstück
oder eine von der erlassenden Behörde einer ande-
ren Dienststelle unter Einsatz automationsunter-
stützter Datenübertragung oder in einer anderen
technisch möglichen Weise mitgeteilte Erledigung
kann dem Empfänger unmittelbar bei dieser
Dienststelle gegen eine schriftliche Übernahmsbe-
stätigung ausgefolgt werden."

245
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3. § 26 Abs. 2 lautet:

„(2) Zustellungen im Sinne des Abs. 1 gelten als
mit dem dritten Werktag nach der Übergabe an die
Gemeinde oder den behördlichen Zusteller
bewirkt, es sei denn, es wäre behauptet, die Zustel-
lung sei nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt
vorgenommen worden. In den Fällen der Mittei-
lung des Inhalts von Erledigungen im Wege auto-
mationsunterstützter Datenübertragung oder in
einer anderen technisch möglichen Weise gilt die
Zustellung im Zeitpunkt der Mitteilung als bewirkt.
Im Zweifel obliegt es der Behörde, die Tatsache
und den Zeitpunkt der Zustellung nachzuweisen.
War der Empfänger oder dessen Vertreter im Sinne
des § 13 Abs. 3 im Zeitpunkt der Zustellung vor-
übergehend von der Abgabestelle abwesend, so
wird die Zustellung erst mit dem der Rückkehr an
die Abgabestelle folgenden Tag wirksam. Dies gilt
im Falle der Mitteilung des Inhalts von Erledigun-
gen im Wege automationsunterstützter Datenüber-
tragung oder in einer anderen technisch möglichen
Weise auch dann, wenn die Mitteilung an eine
Stelle erfolgt ist, die außerhalb einer Abgabestelle
im Sinne des § 4 liegt und der Empfänger überdies
von den Abgabestellen im Sinne des § 4 abwesend
war."

4. § 28 Abs. 3 lautet:

„(3) Der §59 Abs. 6 des Zollgesetzes 1988,
BGBl. Nr. 644, sowie der § 89 d Abs. 2 des
Gerichtsorganisationsgesetzes, RGBl. Nr. 217/
1896, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 343/1989, bleiben unberührt."

Artikel IV

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1991
in Kraft.

(2) Am 1. Jänner 1991 anhängige Verfahren sind
nach der bisherigen Rechtslage zu Ende zu führen.

Waldheim

Vranitzky

3 5 8 . Bundesgesetz vom 6. Juni 1990, mit dem
das Verwaltungsstrafgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Verwaltungsstrafgesetz, BGBl. Nr. 172/
1950, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. Nr. 516/1987, wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 2 lautet:

„(2) War der Täter zur Zeit der Tat zwar 14,
aber noch nicht 19 Jahre alt (Jugendlicher), so wird

sie ihm nicht zugerechnet, wenn er aus besonderen
Gründen noch nicht reif genug war, das Uner-
laubte der Tat einzusehen oder dieser Einsicht
gemäß zu handeln."

2. Die Überschrift vor § 23 lautet:

„1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen"

3. § 24 lautet:

„§ 24. Soweit sich aus diesem Gesetz nicht ande-
res ergibt, gilt das Allgemeine Verwaltungsverfah-
rensgesetz auch im Verwaltungsstrafverfahren. Die
§§2, 3, 4, 11, 12, 41, 42, 51, 57, 63 Abs. 1, 64
Abs. 2, 66 Abs. 2, 67a bis 67d, 67f Abs. 3, 68 Abs. 2
und 3, 73, 75, 78, 78a, 79, 79a und 80 des Allgemei-
nen Verwaltungsverfahrensgesetzes sind im Ver-
waltungsstrafverfahren nicht anzuwenden."

4. § 29a lautet:

„§ 29a. Wenn hiedurch das Verfahren wesentlich
vereinfacht oder beschleunigt wird, kann die
zuständige Behörde das Strafverfahren oder den
Strafvollzug an die sachlich zuständige Behörde
übertragen, in deren Sprengel der Beschuldigte sei-
nen Wohnsitz oder Aufenthalt hat. Das Strafver-
fahren darf in Angelegenheiten der Landesverwal-
tung nur an eine Behörde im selben Bundesland,
der Strafvollzug, gleich um welche Angelegenheit
es sich handelt, nur an eine Bezirksverwaltungsbe-
hörde oder Bundespolizeibehörde übertragen wer-
den."

5. § 30 Abs. 3 zweiter Satz lautet:

„Ergibt sich später, daß das Verwaltungsstrafver-
fahren nicht hätte durchgeführt werden sollen, so
hat die Behörde erster Instanz, wenn aber in der
Sache ein unabhängiger Verwaltungssenat ent-
schieden hat, dieser, das Straferkenntnis außer
Kraft zu setzen und das Verfahren einzustellen."

6. Vor der Überschrift zu § 35 wird eingefügt:

„2. Abschnitt: Sicherung des Strafverfahrens und
des Strafvollzuges"

7. § 36 lautet:

„§ 36. (1) Jeder Festgenommene ist unverzüglich
der nächsten sachlich zuständigen Behörde zu
übergeben oder aber, wenn der Grund für die Fest-
nahme schon vorher wegfällt, freizulassen. Er ist
ehestens, womöglich bei seiner Festnahme, in einer
ihm verständlichen Sprache über die Gründe seiner
Festnahme und die gegen ihn erhobenen Anschul-
digungen zu unterrichten. Die Behörde hat den
Angehaltenen unverzüglich zu vernehmen. Er darf
keinesfalls länger als 24 Stunden angehalten wer-
den.

(2) Bei der Festnehmung und Anhaltung ist unter
Achtung der Menschenwürde und mit möglichster
Schonung der Person vorzugehen. Für die Anhal-
tung gilt § 53c Abs. 1 und 2 sinngemäß; das Erfor-
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dernis genügenden Tageslichtes kann jedoch ent-
fallen, sofern ausreichende künstliche Beleuchtung
vorhanden ist.

(3) Dem Festgenommenen ist ohne unnötigen
Aufschub zu gestatten, einen Angehörigen oder
eine sonstige Person seines Vertrauens und einen
Rechtsbeistand zu verständigen; über dieses Recht
ist der Festgenommene zu belehren. Bestehen
gegen eine Verständigung durch den Festgenom-
menen selbst Bedenken, so hat die Verwaltungs-
strafbehörde die Verständigung vorzunehmen.

(4) Für Zwecke des Verwaltungsstrafverfahrens
Angehaltene dürfen von ihren Angehörigen und
Rechtsbeiständen sowie von den diplomatischen
oder konsularischen Vertretern ihres Heimatstaates
besucht werden. Für den Brief- und Besuchsverkehr
gilt § 53c Abs. 3 bis 5 sinngemäß."

8. Die Überschrift vor § 40 lautet:

„3. Abschnitt: Ordentliches Verfahren"

9. § 40 Abs. 2 und 3 lauten:

„(2) Die Behörde kann den Beschuldigten zu
diesem Zweck zur Vernehmung laden oder ihn auf-
fordern, nach seiner Wahl entweder zu einem
bestimmten Zeitpunkt zu seiner Vernehmung zu
erscheinen oder sich bis zu diesem Zeitpunkt
schriftlich zu rechtfertigen. Dabei ist der Beschul-
digte auf sein Recht hinzuweisen, zur Vernehmung
einen Rechtsbeistand seiner Wahl beizuziehen.

(3) Hält sich der Beschuldigte nicht in der
Gemeinde auf, in der die Behörde ihren Sitz hat, so
kann sie die Vernehmung des Beschuldigten durch
die Gemeinde seines Aufenthaltsortes veranlassen."

10. Vor der Überschrift zu § 47 wird eingefügt:

„4. Abschnitt: Abgekürztes Verfahren"

11. §47 lautet:

„§ 47. (1) Wenn von einem Gericht, einer Ver-
waltungsbehörde, einem Organ der öffentlichen
Aufsicht oder einer Militärwache auf Grund eige-
ner dienstlicher Wahrnehmung oder eines vor
ihnen abgelegten Geständnisses eine Verwaltungs-
übertretung angezeigt oder wenn das strafbare
Verhalten auf Grund automatischer Überwachung
festgestellt wird, dann kann die Behörde ohne wei-
teres Verfahren durch Strafverfügung eine Geld-
strafe bis zu 3 000 S festsetzen. In der Strafverfü-
gung kann auch auf den Verfall beschlagnahmter
Sachen oder ihres Erlöses erkannt werden, wenn
der Wert der beschlagnahmten Sachen 1 000 S
nicht übersteigt.

(2) Die Behörde kann durch Verordnung zur
Verfahrensbeschleunigung einzelne Tatbestände
von Verwaltungsübertretungen bestimmen, für die
sie unter Verwendung automationsunterstützter
Datenverarbeitung durch Strafverfügung eine unter

Bedachtnahme auf § 19 Abs. 1 in der Verordnung
im vorhinein festgesetzte Geldstrafe bis zu 2 000 S
verhängen darf."

12. §49 lautet:

„§ 49. (1) Der Beschuldigte kann gegen die
Strafverfügung binnen zwei Wochen nach deren
Zustellung Einspruch erheben und dabei die seiner
Verteidigung dienlichen Beweismittel vorbringen.
Der Einspruch kann auch mündlich erhoben wer-
den. Er ist bei der Behörde einzubringen, die die
Strafverfügung erlassen hat.

(2) Wenn der Einspruch rechtzeitig eingebracht
wird, dann ist das ordentliche Verfahren einzulei-
ten. Der Einspruch gilt als Rechtfertigung im Sinne
des § 40. Wenn im Einspruch ausdrücklich nur das
Ausmaß der verhängten Strafe oder die Entschei-
dung über die Kosten angefochten wird, dann hat
die Behörde, die die Strafverfügung erlassen hat,
darüber zu entscheiden. In allen anderen Fällen
tritt durch den Einspruch die gesamte Strafverfü-
gung außer Kraft.

(3) Wenn ein Einspruch nicht oder nicht recht-
zeitig erhoben wird, dann ist die Strafverfügung zu
vollstrecken."

13. Nach §50 werden folgende §§51 bis 51i
samt Überschrift eingefügt:

„5. Abschnitt: Rechtsschutz durch unabhängige
Verwaltungssenate

Berufung

§ 51. (1) Dem Beschuldigten steht das Recht der
Berufung an den unabhängigen Verwaltungssenat
zu, in dessen Sprengel nach dem Ausspruch der
Behörde erster Instanz die Tat begangen wurde.

(2) Ob und inwieweit Verwaltungsbehörden
Berufung erheben können, bestimmen die Verwal-
tungsvorschriften.

(3) Die Berufung kann auch mündlich einge-
bracht werden und bedarf in diesem Fall keines
begründeten Berufungsantrages.

(4) Der Beschuldigte kann während einer Anhal-
tung einen Berufungsverzicht (§ 63 Abs. 4 AVG
1950) nicht wirksam abgeben.

(5) Hat der Beschuldigte innerhalb der Beru-
fungsfrist die Bewilligung der Verfahrenshilfe
beantragt, so beginnt für ihn die Berufungsfrist mit
dem Zeitpunkt zu laufen, in dem der Bescheid über
die Bestellung des Rechtsanwalts und der anzu-
fechtende Bescheid diesem zugestellt sind. Wird
der rechtzeitig gestellte Antrag auf Bewilligung der
Verfahrenshilfe abgewiesen, so beginnt die Beru-
fungsfrist mit der Zustellung des abweisenden
Bescheides an den Beschuldigten zu laufen.

(6) Auf Grund einer vom Beschuldigten oder zu
seinen Gunsten erhobenen Berufung darf keine
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höhere Strafe verhängt werden als im angefochte-
nen Bescheid.

(7) Wird eine Berufungsentscheidung nicht
innerhalb von 15 Monaten ab Einbringung der
Berufung erlassen, so gilt der angefochtene
Bescheid als aufgehoben und das Verfahren ist ein-
zustellen. Dies gilt nicht in Sachen, in denen nicht
nur der Beschuldigte das Recht der Berufung hat.

Verfahrenshilfe

§ 51a. (1) Wenn der Beschuldigte außerstande
ist, ohne Beeinträchtigung des für ihn und seine
Familie, für deren Unterhalt er zu sorgen hat, zu
einer einfachen Lebensführung notwendigen
Unterhaltes die Kosten der Verteidigung zu tragen,
dann hat der unabhängige Verwaltungssenat auf
Antrag des Beschuldigten zu beschließen, daß die-
sem ein Verteidiger beigegeben wird, dessen
Kosten der Beschuldigte nicht zu tragen hat, wenn
und soweit dies im Interesse der Verwaltungs-
rechtspflege, vor allem im Interesse einer zweckent-
sprechenden Verteidigung erforderlich ist. Der
Antrag ist, solange noch keine Berufung erhoben
wurde, bei der Behörde, die den Bescheid in erster
Instanz erlassen hat, im übrigen beim unabhängi-
gen Verwaltungssenat einzubringen; dem Antrag
ist eine Kopie des angefochtenen Bescheides anzu-
schließen. In Angelegenheiten, die in die Zustän-
digkeit einer Kammer fallen, entscheidet über den
Antrag das nach den landesrechtlichen Vorschrif-
ten zuständige Mitglied der Kammer.

(2) Hat der unabhängige Verwaltungssenat Ver-
fahrenshilfe bewilligt, so hat er den Ausschuß der
Rechtsanwaltskammer des betreffenden Landes
unter Anschluß der Kopie des angefochtenen
Bescheides zu benachrichtigen, damit dieser einen
Rechtsanwalt zum Verteidiger bestelle.

Berufungsvorentscheidung

§ 51b. Die Behörde, die die Strafe verhängt hat,
kann auf Grund der Berufung und allfälliger weite-
rer Ermittlungen das von ihr erlassene Erkenntnis
aufheben oder, jedoch nicht zum Nachteil des
Bestraften, wenn nur dieser Berufung erhoben hat,
abändern (Berufungsvorentscheidung). Wenn bin-
nen zwei Monaten nach Einlangen der Berufung
eine Berufungsvorentscheidung erlassen worden ist,
dann ist die Berufung dem unabhängigen Verwal-
tungssenat nur vorzulegen, wenn eine Partei dies
binnen zwei Wochen ab Zustellung der Berufungs-
vorentscheidung verlangt; mit dem Einlangen die-
ses Begehrens bei der Behörde tritt die Berufungs-
vorentscheidung außer Kraft.

Zusammensetzung des unabhängigen Verwal-
tungssenates

§ 51c. Die unabhängigen Verwaltungssenate ent-
scheiden über Berufungen durch Kammern, die aus
drei Mitgliedern bestehen, wenn aber im angefoch-

tenen Bescheid weder eine primäre Freiheitsstrafe
noch eine 10 000 S übersteigende Geldstrafe ver-
hängt wurde, durch eines ihrer Mitglieder.

Parteien

§ 51d. Neben dem Beschuldigten und der Ver-
waltungsbehörde, die den angefochtenen Bescheid
erlassen hat, ist Partei, wer nach diesem Gesetz
oder nach den Verwaltungsvorschriften ein Recht
zur Berufung hat.

Öffentliche mündliche Verhandlung (Verhand-
lung)

§ 51e. (1)Wenn die Berufung nicht zurückzu-
weisen ist oder nicht bereits aus der Aktenlage
ersichtlich ist, daß der angefochtene Bescheid auf-
zuheben ist, dann ist eine öffentliche mündliche
Verhandlung anzuberaumen. Zu dieser sind die
Parteien und die anderen zu hörenden Personen,
insbesondere Zeugen und Sachverständige, zu
laden.

(2) Wenn in der Berufung ausdrücklich nur eine
unrichtige rechtliche Beurteilung behauptet wird
oder sich die Berufung nur gegen die Höhe der
Strafe richtet, dann ist eine Verhandlung nur dann
anzuberaumen, wenn dies in der Berufung aus-
drücklich verlangt wurde.

(3) Von der Verhandlung kann abgesehen wer-
den, wenn die Parteien ausdrücklich darauf ver-
zichten. Ein solcher Verzicht kann bis zum Beginn
der Verhandlung erfolgen.

(4) Die Parteien sind so rechtzeitig zur Verhand-
lung zu laden, daß ihnen von der Zustellung der
Ladung an mindestens zwei Wochen zur Vorberei-
tung zur Verfügung stehen.

§ 51f. (1) Die Verhandlung beginnt mit dem Auf-
ruf der Sache. Zeugen haben daraufhin das Ver-
handlungszimmer zu verlassen.

(2) Wenn eine Partei trotz ordnungsgemäßer
Ladung nicht erschienen ist, dann hindert dies
weder die Durchführung der Verhandlung noch
die Fällung des Erkenntnisses.

(3) Zu Beginn der Verhandlung ist der Gegen-
stand der Berufungsverhandlung zu bezeichnen
und der bisherige Gang des Verfahrens zusammen-
zufassen. Sodann ist den Parteien Gelegenheit zu
geben, sich zu äußern.

Beweisaufnahme

§ 51g. (1) Der unabhängige Verwaltungssenat
hat die zur Entscheidung der Sache erforderlichen
Beweise aufzunehmen.

(2) Außer dem Verhandlungsleiter sind die Par-
teien und ihre Vertreter, insbesondere der Beschul-
digte, im Verfahren vor einer Kammer auch die
übrigen Mitglieder, berechtigt, an jede Person, die
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vernommen wird, Fragen zu stellen. Der Verhand-
lungsleiter erteilt ihnen hiezu das Wort. Er kann
Fragen, die nicht der Aufklärung des Sachverhaltes
dienen, zurückweisen.

(3) Niederschriften über die Vernehmung des
Beschuldigten oder von Zeugen sowie die Gutach-
ten der Sachverständigen dürfen nur verlesen wer-
den, wenn

1. die Vernommenen in der Zwischenzeit
gestorben sind, ihr Aufenthalt unbekannt ist
oder ihr persönliches Erscheinen wegen ihres
Alters, wegen Krankheit oder Gebrechlichkeit
oder wegen entfernten Aufenthaltes oder aus
anderen erheblichen Gründen nicht verlangt
werden kann oder

2. die in der mündlichen Verhandlung Vernom-
menen in wesentlichen Punkten von ihren frü-
heren Aussagen abweichen oder

3. Zeugen, ohne dazu berechtigt zu sein, oder
Beschuldigte die Aussage verweigern oder

4. alle anwesenden Parteien zustimmen.

(4) Sonstige Beweismittel, wie Augenscheinsauf-
nahmen, Fotos oder Urkunden, müssen dem
Beschuldigten vorgehalten werden. Es ist ihm Gele-
genheit zu geben, sich dazu zu äußern.

§ 51h. (1) Das Verfahren ist möglichst in einer
Verhandlung abzuschließen. Wenn sich die Einver-
nahme des von der Verhandlung ausgebliebenen
Beschuldigten oder die Aufnahme weiterer Beweise
als notwendig erweist, dann ist die Verhandlung zu
vertagen.

(2) Wenn die Sache reif zur Entscheidung ist,
dann ist die Beweisaufnahme zu schließen.

(3) Nach Schluß der Beweisaufnahme ist den
Parteien Gelegenheit zu ihren Schlußausführungen
zu geben. Dem Beschuldigten steht das Recht der
letzten Äußerung zu.

(4) Hierauf zieht sich im Verfahren vor einer
Kammer diese zur Beratung und Abstimmung
zurück.

Unmittelbarkeit des Verfahrens

§ 51i. Wenn eine Verhandlung durchgeführt
wurde, ist bei der Fällung des Erkenntnisses nur auf
das Rücksicht zu nehmen, was in dieser Verhand-
lung vorgekommen ist. Auf Aktenstücke ist nur
insoweit Rücksicht zu nehmen, als sie bei der Ver-
handlung verlesen wurden, es sei denn, der
Beschuldigte hätte darauf verzichtet."

14. § 52a Abs. 1 lautet:

„(1) Von Amts wegen kann ein rechtskräftiger
erstinstanzlicher Bescheid, durch den zum Nachteil
des Bestraften das Gesetz offenkundig verletzt
worden ist, von der Behörde, die ihn erlassen hat,

oder von der sachlich in Betracht kommenden
Oberbehörde aufgehoben oder abgeändert werden.
Das gleiche steht den unabhängigen Verwaltungs-
senaten für die von ihnen erlassenen rechtskräfti-
gen Erkenntnisse zu. Auf die Ausübung dieses
Rechtes hat niemand einen Anspruch."

15. §53 Abs. 2 lautet:

„(2) Im unmittelbaren Anschluß an eine gericht-
liche Freiheitsstrafe, oder wenn andernfalls die
Untersuchungshaft zu verhängen wäre, darf die
von der Verwaltungsbehörde verhängte Freiheits-
strafe auch sonst in einem gerichtlichen Gefange-
nenhaus vollzogen werden; mit Zustimmung des
Bestraften ist der Anschlußvollzug auch in einer
Strafvollzugsanstalt zulässig."

16. § 53c Abs. 6 ist anzufügen:

„(6) Für diese Häftlinge gelten die §§ 76 ff des
Strafvollzugsgesetzes über die Unfallfürsorge sinn-
gemäß. Über die gebührenden Leistungen entschei-
det die oberste Behörde."

17. § 56 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Verwaltungsübertretungen des § 26 des
Musterschutzgesetzes, BGBl. Nr. 261/1970, und
der Ehrenkränkung sind nur zu verfolgen und zu
bestrafen, wenn der Verletzte binnen sechs
Wochen von dem Zeitpunkt an, in dem er von der
Verwaltungsübertretung und der Person des Täters
Kenntnis erlangt hat, bei der zuständigen Behörde
einen Strafantrag stellt (Privatankläger)."

18. §56 Abs. 3 lautet:

„(3) Dem Privatankläger steht gegen die Einstel-
lung die Berufung an den unabhängigen Verwal-
tungssenat zu, in dessen Sprengel die Behörde
ihren Sitz hat, die den angefochtenen Bescheid
erlassen hat. § 73 AVG 1950 gilt."

19. § 58 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Behörden sollen sich im Strafverfahren
gegen Jugendliche nach Möglichkeit der Mithilfe
der öffentlichen Unterrichts(Erziehungs)anstalten
und Jugendämter sowie von Personen und Körper-
schaften bedienen, die in der Jugendfürsorge tätig
sind und sich den Behörden zur Verfügung stellen.
Die Mithilfe kann insbesondere in der Erhebung
der persönlichen Verhältnisse des Jugendlichen, in
der Fürsorge für seine Person und in dem Beistande
bestehen, dessen er im Verfahren bedarf."

20. § 64 Abs. 1 und 2 lauten:

„(1) In jedem Straferkenntnis und in jeder Ent-
scheidung eines unabhängigen Verwaltungssenates,
mit der ein Straferkenntnis bestätigt wird, ist auszu-
sprechen, daß der Bestrafte einen Beitrag zu den
Kosten des Strafverfahrens zu leisten hat.
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(2) Dieser Beitrag ist für das Verfahren erster
Instanz mit 10% der verhängten Strafe, für das
Berufungsverfahren mit weiteren 20% der verhäng-
ten Strafe, mindestens jedoch mit je 20 S zu bemes-
sen; bei Freiheitsstrafen ist zur Berechnung der
Kosten ein Tag Freiheitsstrafe gleich 200 S anzu-
rechnen. Der Kostenbeitrag fließt der Gebietskör-
perschaft zu, die den Aufwand der Behörde zu tra-
gen hat."

21. § 64 Abs. 3 ist anzufügen:

„(3) Sind im Zuge des Verwaltungsstrafverfah-
rens Barauslagen erwachsen (§ 76 AVG), so ist dem
Bestraften der Ersatz dieser Auslagen aufzuerlegen,
sofern sie nicht durch Verschulden einer anderen
Person verursacht sind; der hienach zu ersetzende
Betrag ist, wenn tunlich, im Erkenntnis (der Straf-
verfügung), sonst durch besonderen Bescheid zif-
fernmäßig festzusetzen. Dies gilt nicht für Gebüh-
ren, die dem Dolmetscher zustehen, der dem
Beschuldigten beigestellt wurde."

22. Nach § 66 wird folgender § 66a eingefügt:

„§ 66a. Verweise in diesem Bundesgesetz auf
andere Rechtsvorschriften des Bundes sind, soweit
nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, als Ver-
weise auf die jeweils geltende Fassung zu verste-
hen."

Artikel II

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1991
in Kraft.

(2) Am 1. Jänner 1991 anhängige Verfahren sind
nach der bisherigen Rechtslage zu Ende zu führen.

Waldheim

Vranitzky

359. Bundesgesetz vom 6. Juni 1990, mit dem
das Verwaltungsvollstreckungsgesetz geändert

wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I

Das Verwaltungsvollstreckungsgesetz, BGBl.
Nr. 172/1950, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. Nr. 210/1986, wird wie folgt geän-
dert:

§ 11 werden folgende Abs. 3 und 4 angefügt:

„(3) Wenn die Vollstreckungsbehörde im Falle
einer Ersatzvornahme Leistungen erbringt, für die
der Verpflichtete, würden sie durch einen von der
Behörde beauftragten Dritten erbracht, Barauslagen
zu ersetzen hätte, so zählt zu den Kosten auch ein
angemessener Beitrag zum Personal- und Sachauf-
wand der Vollstreckungsbehörde. Dieser darf 10%
der bei der Vollstreckung im übrigen anfallenden
Barauslagen nicht übersteigen.

(4) Soweit der Verpflichtete die Kosten der
Vollstreckung für Maßnahmen nach § 4 nicht vor
Durchführung der Ersatzvornahme entrichtet hat
(§ 4 Abs. 2) und die Durchführung der Ersatzvor-
nahme unaufschiebbar ist, zählen zu den Kosten der
Vollstreckung auch angemessene Finanzierungsko-
sten, die ab dem Zeitpunkt entstanden sind, in dem
die Behörde in Vorlage getreten ist. Diese Kosten
sind jedenfalls angemessen, wenn sie jährlich den
jeweils geltenden Zinsfuß für Eskontierungen der
Oesterreichischen Nationalbank um nicht mehr als
zwei Prozent übersteigen. Maßgebend ist der
Zeitpunkt der Erlassung der Verwaltungsvollstrek-
kung der Behörde erster Instanz."

Artikel II

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1991 in
Kraft.

Waldheim

Vranitzky


